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Chronique générale

Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Politique de la santé

Mit zu den Vorkehrungen, um die Gesundheitsausgaben zu optimieren, gehört nach
Meinung des Parlaments auch der Ausbau von E-Health, beispielsweise bei der
Vernetzung von patientenrelevanten Daten zur Vermeidung von
Mehrfachuntersuchungen oder bei der Warnung der Bevölkerung vor einem (allenfalls
nicht unbedingt notwendigen) Arztbesuch. 2006 hatte der Nationalrat im
Einverständnis mit dem Bundesrat eine diesbezügliche Motion Noser (fdp, ZH)
angenommen, die nun diskussionslos auch vom Ständerat überwiesen wurde. Im Juni
verabschiedete der Bundesrat seine E-Health-Strategie. Diese soll dazu beitragen, den
Zugang zu einem bezüglich Qualität, Effizienz und Sicherheit hoch stehenden und
kostengünstigen Gesundheitswesen zu gewährleisten. Erleichtert werden soll dies
mittelfristig auch durch den Ausbau der vom Parlament bereits beschlossenen
„Versichertenkarte“, die allerdings infolge von datenschützerischen Bedenken
vorderhand als rein administratorische Karte konzipiert wurde; weitergehende Daten
dürfen nur mit Einwilligung der Patienten darauf gespeichert werden. Wie der
Bundesrat in seiner Stellungnahme zu einer noch nicht behandelten Motion Humbel Näf
(cvp, AG) darlegte, hatte sich das Parlament bewusst dafür entschieden, die
Informationen direkt auf der Karte zu speichern, wozu die Regierung im Februar eine
Verordnung erliess, die 2009 wirksam wird. Der Gebrauch der Karte als Zugangscode
für eine generelle Vernetzung der Daten sei deshalb aus gesetzlicher Sicht im
Augenblick nicht möglich. 

Im September unterzeichneten das EDI und die GDK eine Rahmenvereinbarung zum
Aufbau von E-Health. Die Versichertenkarte tritt auf Anfang 2009 obligatorisch in Kraft 1

MOTION
DATE: 28.06.2007
MARIANNE BENTELI

Eine seit Ende 2016 hängige Motion Humbel (cvp, AG) stand in der Wintersession 2016
auf der Tagesordnung. Sie verlangt vom Bundesrat, dass analog zu stationär erbrachten
Leistungen auch für den ambulanten Bereich eine Qualitätssicherung und
entsprechende Transparenz durchgesetzt werden. Im Rahmen der obligatorischen
Krankenversicherung sollen durchsetzbare Sanktionsmöglichkeiten eingeführt werden,
falls die notwendige Qualität nicht nachgewiesen werden kann. Folge soll eine
Tarifreduktion sein. Die Motionärin empfand es als stossend, dass Leistungserbringer
mit ungenügender Qualität nach den gleichen Ansätzen entschädigt werden, wie jene,
die einen hohen Qualitätsstandard erfüllen. Dabei stellte Ruth Humbel auch fest, dass
fehlende Transparenz herrsche. Wirksame Massnahmen, also tarifliche
Sanktionsmöglichkeiten, seien einzuführen, damit eine gute Qualitätssicherung erreicht
werden kann.
Der Bundesrat zeigte sich mit den Ansprüchen aus der Motion zwar einverstanden,
betrachtete die skizzierte gesetzliche Grundlage aber als nicht zielführend. Vielmehr
sollten die Qualitätsziele durch eine transparente Publikation der Messergebnisse
erreicht werden, und nicht durch Sanktionen. Dieses Ziel wird auch im Rahmen der
Strategie Gesundheit 2020 verfolgt. Er lehnte die Motion also ab.
Humbel legte in der Plenardebatte ihre Argumente nochmals dar. Der grosse
Kostendruck im Gesundheitswesen sei real und da sei es ungerecht, dass die
Leistungserbringer mit und jene ohne Qualitätsdokumentation gleichbehandelt werden
- unabhängig davon, ob gute Qualität erbracht oder gar nicht erst dokumentiert werde.
Die Gesetzeslücke sei zu schliessen, zumal der Bundesrat den Handlungsbedarf erkannt
habe. 
Die Abstimmung im Nationalrat fiel deutlich aus: mit 180 Stimmen wurde die Motion
überwiesen, 11 Nationalrätinnen und Nationalräte enthielten sich. Damit äusserte sich
das Nationalratsplenum auch deutlich im Sinne seiner SGK-NR, die bereits in der ersten
Jahreshälfte eine parlamentarische Initiative Humbel mit gleichem Anliegen überwiesen
hatte. 2

MOTION
DATE: 14.12.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Die SGK-SR war der Meinung, dass die Anliegen der Motion Humbel (cvp, AG)
«Ambulanter Bereich der obligatorischen Krankenversicherung. Qualitätssicherung
und Transparenz durchsetzen» bereits in der parlamentarischen Initiative zur Qualität
und Wirtschaftlichkeit im KVG (Pa.Iv. 15.083) berücksichtigt würden, und empfahl daher
im August 2019 mit 7 zu 0 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) das Geschäft zur Ablehnung.
Stillschweigend folgte der Ständerat diesem Vorschlag in der darauffolgenden
Herbstsession. 3

MOTION
DATE: 26.09.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Ende Oktober 2020 befasste sich der Nationalrat mit einer Motion Humbel (cvp, AG) mit
dem Titel «Lernsysteme in Spitälern zur Vermeidung von Fehlern müssen geschützt
werden». In solchen Lernsystemen werden gemachte Fehler dokumentiert, damit
daraus für die Zukunft gelernt werden kann. Die Motionärin wollte nun verhindern, dass
diese Dokumentationen rechtlich verwendet werden können. Sie argumentierte, dass
die Mitarbeitenden von Spitälern ihre Fehler nur meldeten, wenn ein gesetzlicher
Schutz für vertrauliche Berichts- und Lernsysteme bestehe. Gesundheitsminister
Berset zeigte sich inhaltlich zwar mit dem Geschäft einverstanden, beantragte aber
dennoch die Ablehnung der Motion. Als Grund dafür nannte er ein Gutachten der GDK,
das sich ebenfalls mit der Thematik befasste und dessen Ergebnisse er zuerst abwarten
wollte. Der Nationalrat nahm die Motion in der Folge trotzdem mit 177 Stimmen
einstimmig an. 4

MOTION
DATE: 29.10.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Stupéfiants

Le Conseil national a adopté par 115 voix contre 68 une motion Humbel (pdc, AG)
chargeant le Conseil fédéral de proposer des modifications légales afin de fixer le
même âge légal pour la remise de produits du tabac dans toute la Suisse. La
motionnaire constate que onze cantons autorisent la vente de ces produits dès l’âge de
16 ans, sept autres le permettent dès 18 ans, tandis que les huit derniers ne disposent
d’aucune législation. Ainsi, elle souhaite harmoniser la loi afin de coordonner et
renforcer la prévention et la promotion de la santé à l'échelle nationale dans la ligne de
la loi sur la prévention et de celle sur la protection contre le tabagisme passif. Une
majorité du groupe PLR et le groupe UDC ont rejeté la motion sans succès. 5

MOTION
DATE: 23.12.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Nachdem der Nationalrat im Vorjahr das Geschäft bereits angenommen hatte, wurde
2012 im Ständerat über ein gesamtschweizerisch einheitliches Abgabealter für
Tabakprodukte befunden, wie dies von einer Motion Humbel (cvp, AG) gefordert wird.
Die Nationalrätin kritisierte, dass in der Tabakgesetzgebung ungleich der
Alkoholgesetzgebung kein national geltendes Mindestalter für die Abgabe von
Tabakprodukten gelte, sondern die Angelegenheit kantonal geregelt werde und damit
Unterschiede herrschten. Der Annahme des auch vom Bundesrat unterstützten
Vorstosses durch den Nationalrat folgte auch die Ständekammer im Juni
diskussionslos. 6

MOTION
DATE: 01.06.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

1) AB SR, 2007, S. 302.; E-Health-Stratgie: BaZ und LT, 28.6.07. ;LT, NLZ und NZZ, 15.2.07
2) AB NR, 2016, S. 2218 f.
3) AB SR, 2019, S. 985; Bericht SGK-SR vom 13.8.19
4) AB NR, 2020, S. 2029
5) BO CN, 2011, p. 1841 et 2261.
6) AB SR, 2012, S. 385, AB NR, S. 2261
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